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Bundesgesetz über den Führerschein (Führerscheingesetz - FSG) 

Das Land Niederösterreich stimmt gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG der Kundmachung des 

Bundesgesetzes über den Führerschein (Führerscheingesetz - FSG) zu. 

Zu der im Schreiben des Bundeskanzleramtes vom 7. Oktober 1997, GZ 647 461/4-

V/1/97, getroffenen Feststellung, daß für das Land Niederösterreich keine Mehraufwen­

dungen zu erwarten sind, wird bemerkt, daß zwar durch die vorgesehene Mitwirkung der 

Bundespolizeibehörden keine Mehrbelastungen entstehen werden, jedoch insgesamt 

durch das Führerscheingesetz erhebliche finanzielle Mehraufwendungen zu erwarten sind 

und diesbezügliche Hinweise und Forderungen der NÖ Landesregierung bedauerlicher­

weise nicht berücksichtigt wurden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pr ö 11 

Landeshauptmann 
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LAD 1-VD-8626/20 

1; An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates, 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

6. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Präsidenten Herrn Mag. Franz Romeder) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für lJ~~chtigkeit 

der ~rtigUng 

fr, 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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